
Beglaubigter Auszug aus dem Protokoll

Sitzung der Gemeindevertretung Groß Kiesow vom 26.06.2023

Öffentlicher Teil

11. Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung Groß Kiesow über die B/GV
1. Ergänzung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung für den GK/2023/043
Bereich der Ortsiage Schlagtow der Gemeinde Groß Kiesow
Vorlage: BIGV GK120231043

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Kiesow beschließt:

Der Geltungsbereich der 1. Ergänzung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung für den Bereich der
Ortslage Schlagtow der Gemeinde Groß Kiesow umfasst folgendes Gebiet der

Gemeinde Groß Kiesow
Gemarkung Schlagtow
Flur 1
Flustücke 80/3 (tw.), 80/4 (tw.), 80/5 (tw.) und 163 (tw.)

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 4.385 m2.

1. Die Stellungnahmen der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und der
Nachbargemeinden hat die Gemeindevertretung Groß Kiesow am 26.06.2023 geprüft.
Die eingegangenen Hinweise und Anregungen wurden beachtet. Nicht berücksichtigte
Stellungnahmen liegen nicht vor.

2. Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. 1 5. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 04.01.2023 (BGBI. 1 S. 2023 1 Nr. 6) sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg
Vorpommern (LBauO M-V) vom 18.04.2006 (GVOBI. M-V Nr. 5, 5. 102 if.) zuletzt geändert durch
Gesetz vom 26.06.2021 (GVOBI. M-V 5. 1033) beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde
Groß Kiesow die 1. Ergänzung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung für den Bereich der
Ortsiage Schlagtow der Gemeinde Groß Kiesow als Satzung.

3. Die Begründung wird in der vorliegenden Fassung von Mai 2023 gebilligt.

4. Die 1. Ergänzung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung für den Bereich der Ortslage Schlagtow
der Gemeinde Groß Kiesow ist nach § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntzumachen. Dabei ist
auch anzugeben, wo die 1. Ergänzung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung für den Bereich
der Ortslage Schlagtow der Gemeinde Groß Kiesow mit der Begründung im Internet und während
der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0
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Die Richtigkeit dieses Auszuges wird beglaubigt.

Unter«hrift

Züssow, den 30.06.2023

Ort, Datum
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